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§ 3 W-FWG Verhalten im Einsatz.
 W-FWG - Wiener Feuerwehrgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

(1) Die Leiterin bzw. der Leiter der Feuerwehraktion ist unter ihrer bzw. seiner persönlichen Verantwortung

verp1ichtet, die erforderlichen Anordnungen zu tre4en und vor allem jene Maßnahmen zu ergreifen, die zur Rettung

von Menschen nötig sind. Sie bzw. er hat sich auf die Leitung der Feuerwehraktion zu beschränken und hat dafür zu

sorgen, dass sie bzw. er von allen wichtigen Vorkommnissen stets unterrichtet wird.

(2) Jedes Mitglied einer Feuerwehr ist verp1ichtet, für die Rettung von Menschenleben selbst unter Gefährdung der

eigenen Sicherheit alles aufzubieten.

In Kraft seit 14.04.2018 bis 31.12.9999
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